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Berücksichtigung der Kosten für Coronatests im Risikoausgleich 

Sehr geehrte Damen 

Sehr geehrte Herren 

Gemäss der Änderung der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 

24. Juni 2020 übernimmt der Bund ab dem 25. Juni 2020 die Kosten von ambulant durchgeführten mole-

kularbiologischen und serologischen Analysen auf Sars-CoV-2 bei Personen, welche die Verdachts-, Be-

probungs- und Meldekriterien des BAG vom 24. Juni 2020 erfüllen. 

 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass diese vom Bund übernommenen Kosten in den Datenliefe-

rungen für den Risikoausgleich nicht zu berücksichtigen sind. 

 

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

Gemeinsame Einrichtung KVG 

 

 

 

 

 

Marc Schwarz Urs Wunderlin 

Geschäftsführer Abteilungsleiter Risikoausgleich 

https://www.kvg.org/de/risikoausgleich-_content---1--1047.html

